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II/A  Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Im Rahmen des Verfahrens sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegan-
gen.  
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II/B  Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 
II/B 1:  Bezirksregierung Köln, Dezernat 35 – Städtebau, Bauaufsicht, Bau--, 

Wohnungs- und Denkmalangelegenheiten sowie -förderung, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 2:  Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 – Kreislaufwirtschaft, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die zuständigen Ämter wurden im Verfahren beteiligt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 3: Polizeipräsidium Köln, Direktion Kriminalität
Kriminalprävention/Opferschutz, Köln
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Bebauungsplan ist bereits ein entsprechender Hinweis enthalten.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: Ericsson Services GmbH,  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Deutsche Telekom GmbH wurde ebenfalls im Rahmen des Verfahrens beteiligt (s. 
lfd. Nr. 15).  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 5: LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Pulheim 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 6: Westnetz GmbH, Neuss 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Vor Beginn der Tiefbauarbeiten erfolgt eine Abstimmung mit der Westnetz GmbH. 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 7: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Bonn 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 8: GASCADE Gastransport GmbH, Kassel, 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9: Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 -- Wasserwirtschaft, 
Gewässerunterhaltung Sieg, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 10: Wupperverband, Wuppertal 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 11: Technische Betriebe Leverkusen (TBL), Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu 1. Erschließung / Vorhandene Kanalsituation: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. Anschluss von Schmutzwasser (SW) 
Die Entwässerungssatzung der TBL wird bei der weiteren Planung beachtet.  
 
Zu 3. Anschluss von Niederschlagswasser (NW) 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Vorgaben der TBL zu den Abwassermengen und Anschlüssen werden bei der 
weiteren Planung und im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens 
berücksichtigt.  
 
Zu 4. Nutzung von Niederschlagswasser / Klimaschutz 
Auf den Dächern der geplanten Gebäude sind Dachbegrünungen vorgesehen, die das 
Niederschlagswasser zum Teil zwischenspeichern.  
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5. Überflutungsschutz bei Starkregen / Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 
Im Rahmen der weiteren Planung und im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahrens wird ein entsprechender Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 
erbracht.  
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 12: Bezirksregierung Köln Dezernat 25 (Verkehr – Integrierte 
Gesamtverkehrsplanung), Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Fuß- und radläufig ist das neue Bahnhofsquartier über die umliegenden Straßen (Eu-
ropa-Allee, Freiherr-vom-Stein-Straße, Gerichtsstraße, Bahnhofstraße, Bahnallee) so-
wie die Bahnhofsbrücke aus allen Richtungen optimal erschlossen. 
In der geplanten Tiefgarage sind neben ausreichend Stellplätzen für Fahrräder und 
Pkw auch entsprechende Ladestationen vorgesehen. 
Direkt südöstlich angrenzend an der Bahnhofsbrücke befindet sich derzeit das neue 
Fahrradparkhaus im Bau. Darüber hinaus ist das Plangebiet mit dem unmittelbar an-
grenzenden neuen ZOB und dem neu gestalteten Bahnhaltepunkt Opladen zukunfts-
fähig autounabhängig angebunden. 
Des Weiteren sollen nach Vorgabe des Mobilitätskonzeptes Leverkusen 2030+ durch 
eine intensivierte und konsequente Stärkung des Umweltverbundes die Mobilitätsopti-
onen der Bevölkerung weiter erhöht werden, die Autoabhängigkeit reduziert werden 
und damit u. a. den Klimaschutzzielen Rechnung getragen werden. Hierzu sollen die 
Radwegeinfrastruktur und der ÖPNV in Leverkusen und Stadtgrenzen übergreifend 
ausgebaut sowie die Nahmobilität verbessert werden. 
Bei den Planungen und der Umsetzung werden die einschlägigen Richtlinien berück-
sichtigt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 13: Nahverkehr Rheinland GmbH, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 14: Eisenbahn-Bundesamt, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Das Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 Allgemeines Ei-
senbahngesetz (AEG) ist für die Flächen im Plangebiet eingeleitet worden.  
Mit Freistellungsbescheid gemäß § 23 AEG vom 31.07.2019 sind die Flächen, die bis-
lang noch dem Fachplanungsrecht (Fachplanungsvorbehalt nach § 38 Satz 1 BauGB) 
unterlagen, von den Bahnbetriebszwecken freigestellt.  
Somit unterliegen die Flächen im Plangebiet in Gänze der Planungshoheit der Stadt 
Leverkusen. 
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 15: Telekom Technik GmbH, Köln 
 

 



 
 
 

39 
 
 

 
 
 
  



 
 
 

40 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
 

41 
 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien werden weiterhin gewährleis-
tet. 
 
Die Vorhaltung von Leitungstrassen in den öffentlichen Straßen bzw. Gehwegen ist 
nicht Aufgabe der Bauleitplanung. 
Im Hinblick auf die Baumpflanzungen werden im Rahmen der Umsetzung der Planung 
die einschlägigen Vorgaben beachtet.  
 
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme bzgl. der Aufnahme einer Festsetzung für Leitungstrassen wird 
nicht gefolgt.  
Die übrige Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 16: Bezirksregierung Arnsberg, Dortmund 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 17: Bezirksregierung Köln, Köln



 
 
 

45 
 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 18: Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Ratingeng
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48 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die auf dem beiliegenden Bestandsplan dargestellten Telekommunikationsanlagen lie-
gen außerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes. 
 
Das angefragte Gebiet (Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 240/II) liegt nicht mehr 
auf Flächen der Deutschen Bahn AG. Das Verfahren zur Freistellung von Bahnbe-
triebszwecken gemäß § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) ist für die Flächen im 
Plangebiet eingeleitet worden.  
Mit Freistellungsbescheid gemäß § 23 AEG vom 31.07.2019 sind die Flächen, die bis-
lang noch dem Fachplanungsrecht (Fachplanungsvorbehalt nach § 38 Satz 1 BauGB) 
unterlagen, von den Bahnbetriebszwecken freigestellt.  
Somit unterliegen die Flächen im Plangebiet in Gänze der Planungshoheit der Stadt 
Leverkusen. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 19: Thyssengas, Dortmund 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 20: Rheinisch-Bergischer Kreis, Bergisch Gladbach 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Untere Naturschutzbehörde: 
(Natur und Landschaft, Artenschutz): 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Unteren Umweltschutzbehörde: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Kreisstraßen (Bau/Unterhaltung) und Verkehr: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Bauamt: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Brandschutz: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Untere Jagdbehörde: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Untere Fischereibehörde: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu ÖPNV: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Gesundheitsamt: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Jugendamt: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 21: Wupsi, Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Nordkreisel (Europaring) verläuft auf dem Abschnitt zwischen dem Bauvorhaben 
Bahnhofsquartier und der Bahnstrecke auf einem sehr engen Trassenabschnitt. Die-
ser lässt keine Abbiegefahrstreifen zu. Dies hat zur Folge, dass diese durch anderen 
Verkehrsführungen ersetzt wurden. Fahrzeuge von Süden können nicht direkt links in 
die Tiefgaragen-Zufahrt abbiegen, sondern müssen über den Kreisverkehr wenden 
und von Norden in die Tiefgaragenzufahrt einfahren. Da hier kein Rechtsabbiegefahr-
streifen im Straßenraum vorgesehen werden kann, wird der erforderliche Rückstau-
raum innerhalb des Bauwerkes angeboten. Das von der Kraftverkehr Wuppersieg an-
gesprochene Problem wurde gelöst, indem keine Schrankenanlage an der Einfahrt in 
die Tiefgarage vorgesehen wird, sondern diese in das Innere der Tiefgarage an den 
Fuß der Zufahrtsrampe verlegt wird. Es können also ca. 6 Fahrzeuge einfahren, ohne 
dass sich Fahrzeuge bis auf die Europa-Allee bzw. den Europaring zurückstauen. 
Auch an der Liefervorfahrt ist eine vorgelagerte Wartefläche auf dem Grundstück vor-
gesehen, die ein Warten oder Halten auf der Fahrbahn überflüssig macht. Dies reicht 
aus, um Störungen auf dem Europaring weitestgehend auszuschließen. 
 
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme bzgl. der Abbiegespur auf der Europa-Allee wird nicht gefolgt.  
Die übrige Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 22: Stadt Monheim
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
In der besagten gutachterlichen Stellungnahme (Stadt + Handel 15.07.2020) zu der 
Stellungnahme der Stadt Monheim in dem vorliegenden Verfahren vom 17.03.2020 
wurde ausführlich dargelegt, dass aus gutachterlicher Sicht nachteilige Auswirkungen 
auf die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Monheim ausgeschlossen werden 
können. Dieser Nachweis wurde auf Grundlage der vormals noch geplanten maxima-
len Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² erbracht.  
Aufgrund der andauernden Krisensituation (Covid-19-Pandemie) und deren Auswir-
kungen auch auf den Einzelhandel, wurde zur erneuten öffentlichen Auslegung die 
o.g. Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² auf 4.000 m² reduziert. Demnach kann davon 
ausgegangen werden, dass, insbesondere vor dem Hintergrund der genannten Attrak-
tivierung des Zentralen Versorgungsbereiches der Stadt Monheim, auch weiterhin 
nachteilige Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Monheim 
ausgeschlossen werden können. Daher ist eine Überarbeitung der Auswirkungsana-
lyse nicht erforderlich.  
 
Der nächste Schritt im Planverfahren ist der Satzungsbeschluss. Eine weitere Beteili-
gung im Verfahren ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und auch nicht vorgesehen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II/B 23: PLEDOC GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
In dem in dem beigefügten Übersichtsplan markierten Bereich (Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplanes) sind keine Versorgungsanlagen vorhanden.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 24: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 25: Stadt Bergisch Gladbach 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 26: Bezirksregierung Köln, Dezernat 53, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu a): 
Es erfolgen redaktionelle Anpassungen der schalltechnischen Untersuchung im Hin-
blick auf die Emissionen bzw. Immissionen bedingt durch den ZOB, zur Berücksichti-
gung des Fahrradparkhauses als untergeordnete Schallquelle, zur Berücksichtigung 
des östlich der Bahnstrecke befindlichen Parkplatzes sowie zu den übrigen geplanten 
Nutzungen.  
 
Der 2. Absatz im Kapitel 5.5.1 in der schalltechnischen Untersuchung bezieht sich auf 
den Schallschutz durch die geplanten Glaswände zwischen den Baukörpern. Im 1. Ab-
satz werden die maximalen Pegel an den der Bahn zugewandten Fassaden erläutert. 
Durch den Lärmschutz zwischen den Baukörpern ergibt sich an den bahnzugewand-
ten Fassaden mit den höchsten Beurteilungspegeln keine Minderungswirkung durch 
die geplanten Glaswände. Daher ist es hier im 2. Absatz in Bezug auf die Minderungs-
wirkung durch die geplanten Glasemelemente zwischen den Baukörpern zur Bahn zur 
Schaffung eines schallgeschützten Innenbereichs nicht zielführend auf die Bereiche 
mit den maximalen Pegeln außerhalb des geschützten Innenhofs einzugehen. 
 
Der schalltechnischen Untersuchung liegen Eingangsdaten aus dem Verkehrsgutach-
ten zu Grunde. Die Nutzungsansätze für den Gewerbelärm, sowie die Verkehrsmen-
gen der umliegenden Straßen wurden hier auf Grundlage des aktualisierten Verkehrs-
gutachtens verwendet. 
 
Die redaktionellen Anpassungen in der schalltechnischen Untersuchung werden ent-
sprechend auch in der Begründung und im Umweltbericht ergänzt bzw. angepasst. 
Die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen dieses Verfahrens und im Ge-
samtverfahren (Bebauungsplan Nr. 208 B/II) wurden aufeinander aufbauend und auf 
den jeweiligen Planungsstand aktualisierend erstellt.  
 
Zu b): 
Zu Luftschadstoffe: 
Die Zuständigkeit für die Überwachung der Luftqualität obliegt in NRW dem Landes-
amt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). Die Messungen im landesei-
genen Messnetz erfolgen auf Grundlage der EU-Richtlinie über Luftqualität und sau-
bere Luft für Europa (2008/50/EG) sowie der Umsetzung dieser Richtlinie im Rahmen 
der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(39.BImSchV). Zur Ergänzung des bestehenden Messnetzes stellt das LANUV jährlich 
Messprogramme auf. Die Auswahl neuer Messstandorte orientiert sich dabei an Be-
lastungsschwerpunkten bzw. Verdachtsfällen, welche auf eine potentielle Grenzwert-
überschreitung überprüft werden sollen. 
In Leverkusen betreibt das LANUV Messstationen an zwei Standorten, an denen unter 
anderem Feinstaub (PM10 und PM2.5) sowie Stickstoffdioxid (NO2) ermittelt werden. 
An der Manforter Straße wird die städtische Hintergrundbelastung gemessen, wäh-
rend die Verkehrsmessstation an der Gustav-Heinemann-Straße dazu dient, Informati-
onen über die Luftschadstoffbelastung eines besonders stark belasteten Straßenab-
schnittes zu erhalten. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren in Leverkusen an 
beiden Stationen keine Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen gewesen. Darüber 
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hinaus ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Minderungsmaßnahmen des 
Luftreinhalteplans zu einer weiteren Senkung der Belastung führen wird. 
 
Im Bereich Opladen ist allenfalls mit einer geringfügigen Erhöhung der Luftschadstoff-
konzentration im Vergleich zum städtischen Hintergrund, nicht aber mit einer Über-
schreitung der in der 39. BImSchV festgesetzten Grenzwerte zu rechnen. 
Ergänzend wurde zur Ermittlung der lufthygienischen Belastung in Opladen für die An-
siedlung einer KITA im Bereich Henkelmännchenplatz (südlich des Plangebietes) ein 
lufthygienisches Gutachten erstellt. Auch dieses konnte die Einhaltung aller Grenz-
werte bestätigen. 
Aus diesen Gründen werden weitergehende Untersuchungen der Luftschadstoffsitua-
tion in Opladen seitens der Verwaltung als nicht erforderlich eingeschätzt. Die vorhan-
dene Datenlage ist ausreichend zur Beurteilung der lufthygienischen Situation. Ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind somit sichergestellt.  
 
Zum Thema Luftschadstoffe/ Luftreinhalteplan werden Ergänzungen in die Begrün-
dung und den Umweltbericht aufgenommen.  
 
Zu Seveso-III-Richtlinie: 
Die Stadt Leverkusen hat für die im Stadtgebiet ansässigen Störfallbetriebe durch ei-
nen nach § 29 b Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) anerkannten Sachver-
ständigen ein gesamtstädtisches Seveso-II-Konzept erarbeiten lassen. Dieses wurde 
am 14.09.2015 durch den Rat der Stadt als gemeindliches Entwicklungskonzept ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen (Vorlage Nr. 2015/0666). Das Seveso-II-
Konzept basiert auf Art. 12 Seveso-II-Richtlinie (seit 2016 Art. 13 Seveso-III-Richtlinie) 
und. § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).  
Das gesamtstädtische Seveso-II-Konzept entspricht demnach der aktuellen Se-
veso III-Richtlinie.  
 
Zu Firma Reisgies: 
Der Firmenname der Firma Reisgies Schaumstoff GmbH wird in der Begründung in 
Firma Recticel Engineered Foams Germany GmbH geändert. 
 
 
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird bzgl. der Änderung in die Seveso-III-Richtlinie nicht gefolgt.  
Der übrigen Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 27: Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu den Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc: 
Bzgl. der Überprüfung des Bombenblindgängers s. Stellungnahme der Bezirksregie-
rung unter lfd. Nr. 28 vom 09. und 15.012020. 
 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits Bestandteil des Bebauungsplanes.  
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis ist be-
reits Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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II/B 28: Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Überprüfung bzgl. des Bombenblindgängers Nr. 81 hat stattgefunden. Siehe 
hierzu lfd. Nr. 27.  
 
Zu den Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc: 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits Bestandteil des Bebauungsplanes.  
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis ist be-
reits Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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II/C Stellungnahmen der Fachbereiche 
 
II/C 1: Sportpark Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 2:  FB 30 Recht und Vergabestelle 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 3: FB 60 Büro Baudezernat 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 4: FB Digitalisierung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 5: FB 31 Mobilität und Klimaschutz 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu der Stellungnahme vom 13.07.2022: 
Die tatsächliche Verkehrsführung für den Radverkehr und die beschilderungsmäßige 
Ausweisung in der Örtlichkeit haben keine Auswirkungen auf die rechtliche Zulässig-
keit des Bebauungsplans und können in nachgelagerten Verfahren außerhalb der 
Bauleitplanung geregelt werden. 
 
 
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu der Stellungnahme vom 11.04.2022: 
In der Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung zum Bahnhofquartier Opladen geht 
der Gutachter zum jetzigen Zeitpunkt von einem nach den gängigen Verfahren (Pro-
gramm Ver-Bau von Bosserhoff) und der heutigen Verkehrsmittelwahl zu beziffernden 
Bedarf von 390 Fahrradstellplätzen aus. Dieser Bedarf wird für die Langzeitparker in 
einem eigens dafür vorgesehenen Raum in der Tiefgarage bereitgestellt. Es ist davon 
auszugehen, dass die Bewohner und die Beschäftigten diese Stellplätze in der Tiefga-
rage annehmen werden. Für Kunden und Besucher soll ein Teil der Stellplätze auf 
oberirdischen Flächen angeboten werden. 
Es wird erwähnt, dass die neue Stellplatzsatzung 600 Fahrradstellplätze verlangt, die 
auf dem Gelände erstellt oder abgelöst werden müssen. Eine so hohe Nachfrage ent-
spricht nicht dem heutigen Zustand, sondern den Zielen des Mobilitätskonzeptes Le-
verkusens. Damit wird diese Nachfrage erwartungsgemäß mittelfristig eintreten.  
Die Unterbringung der zusätzlichen Fahrradstellplätze wird im Rahmen der weiteren 
Planung erörtert.  
 
Die tatsächliche Verkehrsführung für den Fahrradverkehr und die beschilderungsmä-
ßige Ausweisung in der Örtlichkeit haben keine Auswirkungen auf die rechtliche Zuläs-
sigkeit des Bebauungsplans und können in nachgelagerten Verfahren außerhalb der 
Bauleitplanung geregelt werden. 
Eine Bürgerbeteiligung ist im Abstimmungsverfahren nicht vorgesehen. 
 
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
  



 
 
 

96 
 
 

II/C 6: EVL 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu Strom:  
Bei der Umsetzung der Planung werden die Schutzstreifen der Stromleitungen einge-
halten und von einer Überpflanzung wird abgesehen.  
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Telekommunikation:  
Bei der Umsetzung der Planung werden die Schutzstreifen der Telekommunikations-
leitungen eingehalten und von einer Überpflanzung wird abgesehen.  
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Gas/Wasser: 
Bei der Umsetzung der Planung werden die Schutzstreifen der Gas- und Wasserver-
sorgungs- bzw. Transportleitungen eingehalten und von einer Überpflanzung wird ab-
gesehen.  
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Allgemein: 
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
s. o. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 7: FB 661 Tiefbau 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Ein entsprechender Ausbauvertrag wird im Zuge der Umsetzung der Planung mit dem 
Fachbereich Tiefbau abgeschlossen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 8: FB 31 Mobilität und Klimaschutz 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu ÖPNV: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Radverkehr: 
s. Beantwortung zu lfd. Nr. II/C 5. 
 
Zu Klima: 
Bei der genannten Formulierung handelt es sich um die Beschreibung des Bereiches 
der eingeschossigen Sockelbebauung, in welchem eine zusammenhängende be-
grünte Dachlandschaft entwickelt werden soll. In diesem Bereich ist eine intensive Be-
grünung mit größeren Grünstrukturen vorgesehen, welche den Bewohnern und Nut-
zern als Erholungsraum dienen soll. Diese Strukturen und deren geplante Nutzung wi-
dersprechen im vorliegenden Fall aus städtebaulicher Sicht einer hybriden Nutzung 
mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. 
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird bzgl. ÖPNV, Radverkehr und Klima zur Kenntnis genommen.  
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II/C 9: FB 50 Soziales 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 10: FB 67 Stadtgrün 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 11: FB 32 Fachbereich Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Abfallwirtschaft (Untere Abfallbehörde): 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Altlasten: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Immissionsschutz: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Natur- und Landschafts-/Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde): 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Untere Wasserbehörde: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Klima / Luft: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 12: FB 21 Fachbereich Liegenschaften 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 


